
Stadt Ribnitz-Damgarten  
 

 
Beschlussauszug 

aus der 
8. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten  

vom 08.10.2025 

 
Top 15 7. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgar-

ten (Antrag von Herrn Stadtvertreter Lott)  

Vorlage: RDG/BV/FS-25/159 
 
Beschluss-Nr. RDG/BV/FS-25/159 
 
7. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten 
 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung M-V wird nach Beschlussfassung durch die 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten vom 8. Oktober 2025 und nach Anzeige beim Landrat des 
Landkreises Vorpommern-Rügen als Rechtsaufsichtsbehörde folgende Änderungssatzung zur 
Hauptsatzung erlassen: 
 

Artikel I 
 
§ 6 (Sitzungen der Stadtvertretung), Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(3) Schriftliche Anfragen bzw. während einer Stadtvertretersitzung gestellte mündliche Anfragen, 
die nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, sind von der Verwaltung spätestens innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang schriftlich, fachlich richtig, vollständig und nachvollziehbar zu be-
antworten. Als schriftlich gelten ausdrücklich auch Anfragen, die per E-Mail von der dienstlichen 
E-Mail-Adresse des Stadtvertreters an die Stadtverwaltung gesendet werden. Für alle Anfragen 
ist von der Verwaltung unverzüglich eine Eingangsbestätigung an den anfragenden Stadtvertreter 
zu senden. Kann eine Anfrage aus besonderen Gründen nicht innerhalb dieser Frist beantwortet 
werden, ist der anfragende Stadtvertreter innerhalb der vier Wochen schriftlich (Brief oder E-Mail) 
zu informieren. In dieser Mitteilung sind die Gründe für die Verzögerung darzulegen sowie ein 
verbindlicher Termin für die Beantwortung zu benennen.  
 

Auf Wunsch ist die schriftliche Antwort allen Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern vorzulegen. 
 

Artikel II 
 

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 

Ribnitz-Damgarten,  
 
 
Huth 
Bürgermeister 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anzahl der Mitglieder 25       

davon anwesend 22 Ja- Stimmen 3 Nein- Stimmen 16 Enthaltungen 3 
 

Herr Stadtpräsident Gohs stellt fest, dass der Antrag somit abgelehnt ist. 



 

 
 

 
Bemerkung: 
 
Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden 
beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war. Die Stadtvertretung war beschlussfähig. 
 
 
 
Thomas Huth 
Bürgermeister 
 

 


